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Nechtsstatistik des Cantons Zürich.

Sofort bri den ersten Einleitungsworten dieser Zeitschrift ist

ausgesprochen worden, daß die Forderungen an die RechtSstatistik
unserer Kantone nicht allzu hoch gestellt werden dürfen.

ES ist natürlich, daß nur sehr allmälig die übersichtliche Arbeit,
die wir als Statistik bezeichnen, wenn sie sich dem Rechte zuwendet,
des Reichthums der Thatsachen innc wird, die ihr von Bedeutung
wären. Gewöhnlich kehrt sich der Blick zuerst dem Alleräußerlich-
sten, der Organisation des ZustizwescnS, zu und sondert die Arbeit
der einzelnen Organe auS, die Thätigkeit der Vermittler, der

verschiedenen Gerichte, und innerhalb dieser Thätigkeit auch wieder
das Nächstliegende: die Zahl der Sitzungen, der Proceduren, und
die hauptsächlichsten Gruppen derselben. In diesen Geleisen
bewegen sich unsere meisten Jahresberichte und auch die vorliegenden
von Zürich gehen lange Zeit nicht darüber hinaus. — Eine neue
Epoche beginnt gewöhnlich dann, wenn die Gesetzgebung in irgend
einer Richtung des Rechtes' anfängt sich schärfer zu entwickeln und
die Theilnahme anzusprechen. Da gedenkt man, sich von ihrer
Wirksamkeit ein Bild zu entwerfen und sammelt die Thatsachen,
die sie berührt bat. So geschah es in Genf mit der Entstehung
des CivilproceßgesetzeS slîîZl) und so ist eS in Zürich geschehen mit
der Reorganisation deS StrafprocesseS. lind nicht allein diese

Nächstliegenden, neuen Interessen gerathen dann in Fluß, sondern bei

lebendiger gewordener Anschauung erscheinen auch die andern
Gebiete i» einem neuen Lichte. Ein Gluck ist cS dann, wenn in solchen

Augenblicken gerade auch Kräfte herantreten, die dieser Aufgaben
sich annehmen. Wir freuen uns, dieß in Zürich bemerken zu
können, dessen Jahresberichte von ILSZ an in ein ganz neues Stadium
gelangt sind.

Uns ist es nun nicht beschicken, diesen Gewinn hier
auszubeuten. Für zwei Jahre lassen sich keine UeberstchtStabellen
gestalten; wir können also in den meisten Beziehungen hier nur
aufnehmen, was vor i»ZZ fällt.

Wir verfolgen dabei wie bisher, indem wir die Tabellen mit
Angaben einleiten über die GerichtSorganisation des Kantons und auS

den Jahresberichten daran schließen, was innerhalb dieses Gebietes
in nun Sl Jahren Erhebliches vorgegangen. — Wie bisher, so auch

dießmal, berichten und urtheilen wir aus der Ferne und also
vielleicht im Einzelnen unrichtig; die Besserwissenden werden vielleicht
solche Gebrechen gerne ertragen und es dabei nicht verschmähen.
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eines außerhalb stehenden Beobachters unbefangenen Eindruck kennen

zu lernen^ den man oft bei noch so lebendiger Beschäftigung mit
der Sache im Laufe dieser Thätigkeit nicht empfängt.

Die Organisation der zürcherischen Justiz/ wie ste in den

nachfolgenden Tabellen sich darstellt/ ist in ihren Hauptumrissen auf das

„Organische Gesetz über das Gerichtswesen im Allgemeinen und die

bürgerliche Nechtspstege insbesondere" gebaut. Dasselbe stammt aus
den ersten Zeiten der Umwälzung von RSZi, dem 27. Juni.
Vorausgegangen war ihm am >9. Juni ,/das Gesetz über die

Strafrechtspflege"/ welches die Competenzen der Strafgerichte ausschied
und das Wesentliche über den Gtrafproceß verfügte. Dieses Gesetz

vorzüglich/ soweit es das Criminalgebiet im engern Sinne berührt/
verlor seine Bedeutung später großentheils durch das Strafgesetz
vom 24. September l»ZS. Seither ist die ganze Einrichtung des

Gebäudes revidirt und in zwei Hauptgesetzen neu angelegt worden/
dem Gesetz vom 29. Herbstmonat tltS2 über die Organisation der

Rechtspflege und dem Gesetz betreffend das Strafverfahren/ vom
Tage nachher. Unsere Tabellen entfalten nur die Tüchtigkeit im
ersten dieser Gebäude. Mit Ausnahme des CriminalverfahrenS sind
aber die leitenden Gedanken beider Organisationen dieselben.

Den Unterbau für die Civiljustiz bilden die Friedensrichtcr-
ämter/ insofern das Meiste/ was in dieses Gebiet gehört, zuerst ihre
Vermittlung suchen muß; mit der Entscheidung in geringern Dingen/
sowohl Polizeiübertretungen als Civilfragen sind die Zunftgerichte
betraut; von ihnen gehen im Fall des Weiterzugs die Fragen an
die Bezirksgerichte, welche für das ganze Civilgebier (im weiter»
Sinne des Wortes) und für die correctionelle Gerichtsbarkeit und
zwar lheilwnse unweiterzüglich/ theilweise als erste Instanz
bestehen ; neben ihnen für den ganzen Kanton bestand das Criminal-
gericht/ zur Beurtheilung schwerer Straffällc, über den
Bezirksgerichten und dem Criminalgcricht das Obergericht/ welches zugleich
die Oberaufsicht bat über die von den Landschreibereien geübte
freiwillige Gerichtsbarkeit, über die RcchtSanwälte, über den Schul-
dentrieb und die Geschäftsagenten, sowie über die Verhörämter
des Criminalgerichts. Der Staatsanwalt dagegen steht unter der
Administration (dem RcgierungSrath). Es sind diese Organe, deren

Thätigkeit wir nun im Einzelnen zu betrachten haben.

ê. Die Friedensrichter.
Die Friedensrichter treten in Zürich zuerst in der Verfassung

von Iltvîî auf und bestehen als Vermittler-Aemter für alle bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten (ausgenommen Paternität und Auffalls-
pendenzen) in jeder politischen Gemeinde des KantonS, in einzelnen,
besonders bevölkerten mehrere, gegenwärtig im Ganzen 207. Ent-
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scheidnnqSrecht haben sie keines, sondern sie weisen alle unvergli-
chenen Streitigkeiten an die compétente ersie Instanz, mit (oft nicht
sehr zutreffender) Bestimmung des Streitgegenstandes, Vergleiche
dagegen haben sie zu protocolliren. Die Jahresberichte melden viel
von unordentlicher Protocollführnng (ütllkl, llN7) und namentlich
von solchen Vergleichen, die in ihrer Abfassung selbst wieder Sircit-
quellen werden, eine Erfahrung, über die überall, wo Friedensrichter
bestehen, selbst in Städten, gerlagt wird und die abgesehen von der

mangelhaften Rechtsbildung mancher dieser Beamten ihren Grund
gerade darin bat, daß man den Streit nicht recht zum AuSbruch
kommen läßt und eben oft einen Frieden erkünstelt, der doch keine

innere Wahrheit hat, namentlich wo dann Friedensrichter sind, wie
derjenige, über den der Jahresbericht lll.sâ klagt, welche gar keine

Weisungen ausstellen, sondern durchaus Alles verglichen haben wollen.
Der Jahresbericht von îlîi^l würdigt die ganze Einrichtung
folgendermaßen: „DaS Ergebniß der Thätigkeit der FriedenSrichterämter
im Allgemeinen, insbesondere aber der in niedrer» Bezirken
verhältnißmäßig so günstige Erfolg derselben in Hinsicht der zu Stande
gebrachten gütlichen Beilegung einer so beträchtlichen Anzahl von
Streitsachen spricht zwar allerdings für die Zweckmäßigkeit des

ZnsiituteS an sich, dessen Wirksamkeit jedoch noch weat größer und
somit wohlthätiger sein könnte, wenn einerseits die Organisation
desselben zweckmäßiger wäre und anderseits nicht einem sehr großen
Theil dieser Beamten das nöthige Ansehen und auch nur die nolh-
dürftige allgemeine Bildung, geschweige denn die erforderlichen
Kenntnisse abgingen, um sowohl die Natur der streitigen
Rechtsverhältnisse einzusehen und bei ihren Vermittlungsversuchen den

obwaltenden Streit gründlich und in allen Beziehungen zu erledigen,
als insbesondere auch die zu Stande gebrachten Vergleiche genau
und unzweideutig in Schrift zu verfassen, indem wegen dicßfälligen
Mängeln der letztern öfters neue Streitigkeiten entstehen. ES

ergiebt sich auch aus den Berichten der Bezirksgerichte über die
Untersuchung der Protocolle sämmtlicher FriedenSrichterämter, daß die

Protocollführnng, namentlich die Redaction derselben fortwährend
äußerst verschieden und wirklich größtentheilS nicht gut beschaffen
sei, so daß in dieser Beziehung eine Menge von Weisungen, Rügen
und Anleitungen an die FriedenSrichterämter erforderlich werden." —
Was die Organisation derselben angeht, so äußert sich in Bezug
auf dieselbe der Jahresbericht von ltìSîî dahin, daß die Zahl dieser
Beamten zu groß sei, als daß man für solche Stellen immer Männer
von Intelligenz und Ansehen finden könnte. „Vielleicht", fährt dieser

Bericht fort, „dürfte gelegentlich eine Reorganisation diefts Institutes

mit derjenigen der KrciSgerichte in Verbindung gebracht
werden, in der Art, daß anstatt wie gegenwärtig jede Gemeinde
einen oder gar mehrere FriedenSrichterämter hat, künftighin nur
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für jeden Kreis ein solcher bestellt würde/ der zunächst als Sübn-
beamter ganz dieselbe Stellung einzunehmen hätte/ wie die jetzigen
Friedensrichter/ dem dann aber für die crstinstanzliche Entscheidung
derjenigen Fälle/ hinstchtlich welcher ihm eine gütliche Beilegung
des Streites nicht möglich war und deren Betrag die crstinstanzliche

Competenz der Bezirksgerichte nicht erreicht/ noch zwei
Beisitzer beigegeben wären/ natürlich in der Meinung/ daß das

Verfahren dieses Gerichtes ein möglichst freies wäre und daß namentlich

Nichts als das Urtheil und dieses in möglichst kurzer/ einfacher
und klarer Form zu Protocol! fallen würde". — Allgemeinere
Anleitungen/ die den FricdenSrichterämtern geworden wären/ erwäh-
nen die Jahresberichte von 1L4V und von l»ZZ/ jener eine solche

zu Erzweckung eines gleichmäßigen möglichst kurzen und weniger
Kosten verursachenden Verfahrens für Behandlung der so häufigen
Streitigkeiten/ die aus der Pfändung von wirklichem oder angeblichem

Eigenthum dritter Personen entstehen (i»^v? Jan. 20.)
dieser eine Anweisung vom 12. October 1»Z2/ welche bestimmt
ist/ Ungewißheiten zu heben / wie es mit den Bußen zu halten sei/
welche Friedensrichter von Partheien erheben/ die den Anstand gegen
sie verletzt haben.

In den Tabellen bezeichnet die Svalte V. die verglichenen/ die

Svalte G. die gewiesenen Fälle. Bei der Seltenheit der RechtS-
kenntniß unter den Friedensrichtern wird es noch lange ein eitler
Wunsch bleiben/ daß die gewiesenen und die verglichenen Fälle nach
den Fächern des RechtS geschieden werde»/ denen sie angehören.
Die Vergleichung derjenigen Gattungen von Streitigkeiten/ welche
nie — und derjenigen/ welche leicht beseitigt werde«/ würde zu den

interessanter» Seiten der Rechtsffatistik gehören. Später/ wann
einmal die obenberührte Reorganisation eintritt/ ist aber der Augenblick

vorhanden/ da hieran gedacht werden sollte.

2. Die Zunftgerichte (Kreisgerichte).
Die Zünfte/ in welche der Kanton Zürich eingetheilt erscheint/

entsprechen keiner alten Trennung der Gebiete/ sondern sind durch
die Mediationsverfassung als Grundlage eines Wahlsystems
eingeführt und dann auch für das Justizwescn verwendet worden.
Ursprünglich treten Z Bezirke/ jeder mit !Z Zünften auf; jede
der S2 Landzünfle erhielt ein Zunftgericht/ später erscheinen nur
noch s«.

Ihre Organisation und Competenz ist thcilwcise neu geregelt
durch ein Gesetz vom 23. Juni liii«; durchgängig bestehen sie aus
3 (früber S) Richtern (mit Inbegriff ihres Vorstehers) und werden
von den Bürgern ihres GerichlSkreiseS gewählt. Ihre Spruchgrenze
ist auf 100 alle ZG. festgesetzt/ früher mit Ausnahme der Local-
streiligkeiten / gegenwärtig auch mit Einschluß dieser. Beschlag-
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nahmen sind ihnen nicht verstattet. Der Proccßgang ist durch
obenerwähntes Gesetz insofern vereinfacht worden/ als Gerichtsbeschlüsse
über Ernennung von Experten/ Zulassung von Zeugen und Beweissätzen

unweisterzüglich sind. Auch in Strafsachen steht ihnen ein
Entscheid zu/ nämlich bei Injurien (außer bei Pasquillen oder
besonderer AchtnnqSverletzung), kleinen EigcnthumSvergehen unter
Fr. IS und Policeiübertretnngen, Der Zug von ihren Sprüchen
geht an die Bezirksgerichte.

Ihre Wirksamkeit stellt die zweite Tabelle dar mit Ausscheidung
der Civilsachen (C) und Polizcifälle (P) und der Werth der Ge-
sammteinrichinng wird beleuchtet durch die Angabe der Zahl appcl-
lirter (A) Fälle/ deren Entscheid den Bezirksgerichten zufällt. —
DaS Verhältniß dieser appellirte» Fälle zu den andern Entscheiden
ist im Ganzen ein solches/ das eine große Zabi von Fällen als durch
ihre Thätigkeit völlig abgethan erweist und insofern der Einrichtung

günstig ist.
Immerhin ist die Zweckmäßigkeit derselben manchen Anfech.

tungen ausgesetzt. Geeignete Männer in so großer Zahl seien nicht
immer zu finden / die Besoldungen zu klein/ daher zeilenweise
einzelne Gerichte ganz unbesetzt (Gehöfflifiorf tllZii)/ die Leistungen
meist unter der Mittelmäßigkeit/ in Civilsachen (verlehrterwcise) das

Verfahren nach der ttntersuchungs-/ in Strafsachen nach der Ver-
handlungSmaxime/ überall Mangel an Rechtskenntniß/ der Proceß-
gang zu künstlich/ in den Ausfertigungen oft Saumseligkeit in der

Besetzung der Schrciberfielle zu häufiger Wechsel/ dader messt das

Rechnungswesen in Unordnung/ die und da völliger Mangel an
Protocollen oder doch an erträglicher Führung/ in der Fassung der

Beschlüsse manche Zweideutigkeit und häufig daher allein Ueberaang
von Processen an die Bezirksgerichte/ darum nicht selten Anwendung
von Ordnungsbußen nicht nur gegen Zunftschreiber sondern gegen
ganze Gerichte wegen allzunaehläßiger Aufsicht erforderlich. ES muß
aber bemerkt werden/ daß viele dieser Klagen sich mehr in frühern
Berichten finden und die ihnen zur Aufficht vorgestzren Bezirksgerichte

in den letzten Jahren sich befriedigter aussprechen. Der
Bericht von ILSZ äußert sich über die Zuuftgcrichte folgendermaßen:
„Durch die Aufstellung dieser Gerichte glaubte man seiner Zeit ein

Institut zu schaffen/ durch welches Streitigleiten von genauerer
Bedeutung und kleinere Strafsachen schnell und ohne große Kosten

erledigt werden sollten. Allein es darf nicht gcläugnet werden/ daß

der Erfolg bedeukend hinter den gehegten Erwartungen zurückgeblieben

ist. Aus diesem Grunde ist auch schon wiederholt die

Zweckmäßigkeit dieses Institutes bezweifelt worden. Mag man
indeß hierüber denken/ wie man will/ so muß man jedenfalls
anerkennen/ daß der Grund/ warum diese Gerichte nicht das waren/
waS man von ihnen erwartete, keineswegs im Mangel an gutem
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Willen ihrer Mitglieder, sondern hauptsächlich darin liegt, daß man
für diese Gerichte nicht ein einfacheres Verfahren eingeführt hat.
Es ist gewiß ein sehr wesentliches Gebrechen unsers Civilprocesses,
daß bei Streitigkeiten von ganz kleinem Belang der. nemliche, oft
sehr weitläufige und kostspielige Weg eingeschlagen werden muß,
wie bei solchen, deren Werth in die Tausende gebt. Diesem Uebcl-
stande muß nothwendig durch die künftige Cwilp! occßordnung
abgeholfen werden, ganz abgesehen von dem Bestände und dem Bedürfnisse

der KreiSgcrichte. Die wahre Gerechtigkeit erheischt es, daß

nicht Jemand, um zu seinem Rechte zu gelangen, das Doppelte
oder gar noch mehr aufwenden muß. Ein gesunder, durch
Unbefangenheit und Erfachrung gekräfiigter Tact des Richters, gleich
sehr entfernt von verwerflicher Willkühr wie von ängstlichem
Skepticismus sollte hier das ersetzen, was in Streitigkeiten von größerer
Bedeutung durch umfichrige Proceßleitung und eine ins Einzelne
gehende Beweisführung angestrebt wird."

Eine weitere Aussicht auf Besserung der Leistungen der Kreis-
gerichre wird von einer Verschmelzung des FriedenSrichteramtcs mit
ihren Funktionen erwartet, in dem Sinne, daß die Friedensrichter
für größere Kreise bestellt würden, und mir ihrem Ansehen und ihrer
Erfahrung an die Spitze der Zunftgerichte träten. Eine ähnliche
Einrichtung bcsaß bereits Aargau in seinen Kreisgerichten, die es

jedoch durch seine neueste Verfassung (ZZ. 7l und 7«) außer
Wirksamkeit gesetzt hat, ohne daß, unsers Wissens, die Gründe der

Uebertragung ihrer Aufgaben an Friedensrichter und Bezirksgerichte
bekannt geworden sind.

3. Die Bezirksgerichte,
Der Kanton Zürich ist gegenwärtig in tl Bezirke eingetheilt,

deren jeder ein Gericht für civile und correctionellc Justiz besitzt. Das
Gesetz von löZl weiset ihnen in Strafsachen die geringern
Körperverletzungen, Eigenthumsverbrechen unter Fr. »0 a. W., Marchstcin-
verrückung und leichtere Fälschungen, Verläumdungen und schwerere

Injurien, Preßvergehen (ausgenommen solche, die Verbrechen
einschließen), Kuppelei, Fahrläßigkeitsvergehen und Verletzung von
Amtspflichten zu. Durch daS Gesetz vom 8V. Sept. lîtZS ist ihre
Spruchgrenze in Strafsachen in manchen Beziehungen erweitert,
z. B. über Eigcntbumsvcrgehcn bis auf ISO und 800 Fr., Wucher,
Eigenmacht Einzelner gegenüber dem Staat, Münzfälschung geringerer

Wichtigkeit, Religionsstörung, Ehebruch, Verführung, Fami-
lienstandverlctzung, falsches Zeugniß zu Gunsten Angeschuldigter
u. s. w. Obne Weitcrzug entscheiden sie in allen Civilfällcn, worin
die Zunftgerichte erste Instanz sind, in erster Instanz in allen
andern. Sie bestehen aus s Richtern mit Inbegriff des Präsidenten,

im Bezirk Zürich (der aber nahezu aller bczirksgerichtlichen
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Geschäfte allein hat) aus 7 Richtern.") — Die Bezirksgerichte
haben außer diesen Rechtsgeschäften überdies! die unmittelbare Aufsicht

über die Friedensrichter, die Zunslgerichte, die Notarien, die

Schuldenschrciber und Gemeindeammänner ihres Bezirkes und über

die Schriften dieser Beamten, ebenso in Gemeinschaft mit den

Notarien die Leitung der Concurse (Auffälle). In Folge dieser

Stelluug entscheiden die Gerichte auch bei Recursen gegen diese

ihnen untergeordneten Beamtungen.
Ueber diese sämmtlichen Geschäfte giebt die dritte Tabelle

Auskunft und zwar unter Trennung der Strafsachen und der

Civilsachen und unter diesen überdieß der Ehesachen und Paternitäts-
fälle. ES ist dabei Rücksicht genommen auf die Einzelbezirke, wenn
gleich diese Rücksichtnahme zunächsi nur lokalen Werth hat,
vorzüglich darum, weil alle andern auch nur einigermaße» interessanten

Mittheilungen aus den Jahresberichten der Bezirksgerichte in den

Obergerichtlichcn Berichten bis zu dem Jahre >852 fehlen.
Diese vorliegende Tabelle enthält Zahlen, die zu mancherlei

Zweifeln oder wenigsiens zu sehr interessanten Fragen Veranlassung
bieten konnten. Nicht selten zeigt sie in demselben Bezirke von einem

Jahre auf das andere Sprünge auf das Doppelte oder doch um 40
und 50 Prozente; Einiges kann auch nur aus Druckfehler oder

Mißverstand sich erklären, vorzüglich unter den „Ehesachen" im Bezirk

Winterthur beim Jahr >837 die Zabl !>5.

Von >853 an erscheinen Angaben über alle Civil- und Strasfälle
unter Trennung nach ihren speciellen Fächern, insbesondere überdieß

über die Bevogtigungsprocesse, je nachdem eventuelle
Maßregeln bestätigt, verworfen, freiwillig anerkannt oder freiwillig
zurückgezogen wurden, über Ehesachen (sog. Chorhändel oder Schci-
dungsfragen (>853: 204; >054: »02; 1055: >50), je nachdem
die Scheidung verworfen, temporell oder definitiv erkannt oder fallen

gelassen wurde); ebenso Frage» über Eingehung von Eben;
sodann über Patcrnität, insofern solche frei anerkannt, durch Klage
verfolgt wurde oder nickt verfolgt werden ko-nte; ferner Mittheilungen

hinsichtlich der Recursthätigkeit gegenüber den einzelnen
untergeordneten Beamtungen; dazu Uebersichten über die Acte
freiwilliger Gerichtsbarkeit aus Verhältnissen der Paternität
(Legitimationen) oder des Eherechtes (z. B. bürgerliche Eheschließungen:
>854: 4; >855: 7) oder aus anderm Rechtsverhältnisse (Leibdings-
verträgc, Kaufverträge, Zusammentheilungen, Güterverzcichnisse,
Schuldaufrüfe, Arreste, Schuldhasten); endlich über die Thätigkeit
hinsichtlich der Concurse (mit Unterscheidung der durchgeführten
und aus verschiedenen Gründen aufgehobenen, daher auch der Nach-

') Auch das BG. Winterthur trug >835 auf 7 Richter an,
wurde aber vom Obergericht nicht unterstützt.
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laßverträge; nicht minder mit Angabe der Gründe für Durchführung
(Verzichte/ VermögenSanfall, Falliinente, Handlungsunfähigkeit).
In den Straffällen ist Rücklicht genommen auf die Vergehe»/
Geschlecht/ Alter/ Herkunft/ Rückfälligkcit der Schuldige»/ Unter-
suchiingsdauer/ Strafart oder Contnmaz, Appellationen, so daß
fortbin über corrcctionelle Justiz sehr eingehende Nachweise
vorliegen.

Immerhin scheint uns noch Mancherlei auf der Seite gelassen/
was wenigstens ebenso viel Interesse böte. Bei dem Vorhandensein
einer neuen Civilgesctzgebung wäre cS jetzt keine sehr große Arbeit
für die Canzleien, die Processe ini Civilgebict nach kleinern
Unterabtheilungen zu ordnen, ohne geradezu cS mit der gleichen Einläß-
lichkcit zu thun,' wie die französtschen Gerichte erster und zweiter
Instanz. Namentlich würde eine mehrere Hervorhebung des

Handelsrechtlichen von Werth sein. Sodann wäre wohl manche Frage
des Processes der Mühe genauerer statistischer Beleuchtung werth.
Die Noten zu BcllotS Civilprocefigesetz für Genf (?te Ausgabe)
zeigen dieß besser, als jede Auseinandersetzung eS könnre. Zur
Vorbereitung einer Civilproceßqesetzgebung könnte daraus gewiß nicht
wenig Belehrung geschöpft werden. Die Anordnung der Nachweise
würde am einfachsten auch an den bestehenden Entwurf steh

anschließen. — Hinsichtlich des Strafrechtlichen ist das Material auf
anerkennenSwertheste Weise gesammelt. Aber allerlei ließe sich noch

einfügen. Bei den Angaben über die Betheiligten: Religion und
Confession, Beruf, Bildungsgrad (ob sie schreiben und lesen können),
bei denjenigen über die Ueberweisung die so beachtcnswcrthe Art
(ob durch Geständniß, Indiciel! oder wie sonst) und namentlich hier
auch die Trennung nach Geschlechtern (wie dieß bei dem Criminal-
gericht gut geschah).

Klagen über Bezirksgerichte sind in den Jahresberichten des

ObergerichteS nicht so häusig, wie bei den Zunftgerichtcn. Hie und
da fanden bei Anzeigen mangelhafter und gefährlicher Geschäftsführung

von Canzleien (Pfäkfikon liiä», Bülach l»iO, und
Affoltern ii>i») plötzliche Visitationen durch obergerichrliche
Commissionen statt und in Folge solcher auch Suspensionen und
Versetzung der Verdächtigen in den Anklagestand, ja es sindct sich

(l«NS), daß Präsidenten für Nachlässigkeit in der Aufsicht gebüßt
worden und ein Gericht mit solcher bedroht, während andere
einzelne Gerichte besondere Ausschüsse zu vierteljährlicher Conlrole der

Canzlei niedersetzten (I8Z8). — Viele und wiederholte Weisungen
wurden nöthig behufs Einhaltung der Sportel- und Stempelgesctze
und manche Mahnung zu mehreren! Nachdruck in Beaufsichtigung
der NechtSIriebbeamten, namentlich der Gemeindeammänner. Unter
den allgemeiner!! den Bezirksgerichten ertheilten Anlettungen des

Obergcrichts sind vorzüglich zu erwähnen diejenigen behufs rascherer
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Erledigung von Exvropr'ationSfragen f!83«), Führung guter,
schneller, möglichst wohlfeiler Rechtspflege (1837), besserer Anordnung

und Controlirnng des Rechnungswesens (1840, 1842)
Bildung von Eingangs- lind Vertagnngsregistern in Civil- und Strafsachen

(184«), möglichster Unterstützung von Vergleichen (1841),
besserer Aufsteht über die untergebenen Behörden und Beamten,
namentlich Notariate (I843>, Beweisvcrhandlung und Abhörn,lg
von Zeugen über Localverhältnisse (1847), Ordnung in den Depositen

(1848). -
4. Das Criminalgericht.

Die gegenwärtige Organisation deS RechtSwesenS kennt kein

solches mehr, sondern durch das Gesetz vom 2!>. Sept. I8S2 sind

Schwurgerichte aufgestellt. Da dieselben ihre Thätigkeit aber erst

mit dem Jahre I8S3 angetreten haben und die Berichterstattung
über sie nur Z Jahre umfaßt, so ist dieselbe hier weggelassen worden

und unsere Tabellen gehen daher nur von 1832—I8Z2. Sie
unterliegen ebenfalls der allgemeinern Mangelhaftigkeir der frühern
Uebersichten überhaupt, dazu aber noch einer weiter» speciellen, die
bei den auf diese Tabellen allfällig zu bauenden Berechnungen zu
beachten sind. Die erste Uebersicht auf S. 128 bezieht sich nemlich
von >882-1847 auf die in dem jeweilen vorgezeichneten Jahr neu
an Hand gen ommcnen, von 1848 an auf sämmtliche in dem

vorgezeichneten Jahr vorgelegenen Proceduren (also auch mit den

auS dem vorhergehenden Jahr berübergenommenen) ; die Tabelle
auf S. 12!» hingegen auf die in den Urtheilen des vorgezeichneten
Jahres betheiligten Personen, also die drei Tabellen auf drei
verschiedene Ausgangspunkte Ohne Zurückgehen auf die Protocolle
ließe sich eine Zurückführung auf einen einheitlichen EintheilungS-
grund nicht ausführen.

Das Criminalgericht bestand mit Inbegriff seines Präsidenten
aus S Mitgliedern und hatte alle Straffälle zu beurtheilen, die an
Schwere das Spruchgebiet der Bezirksgerichte überstiegen. Eine
feste Norm erhielt cS erst mit dem Jabr 183« an dem gegenwärtig
noch in Geltung befindlichen Strafgesetz, welches die Spruchgrcnzcn
der Zunftgerichte erweiterte, indem cS ihnen alle Realinjurien zu-
schied und auch die Gerichte zwang, von dem unzureichenden Geld-
bußensystcm, das' früher bei ihnen im Schwange ging, zu lassen.

Ueberhaupt wird dieses Gesetz als sehr gut von den Berichten
geschildert, außer von dem Berichte von 1838, welcher einzelne Minima
(§§. II«, 113, 213 b, 242 b) als zu hoch gegriffen erklärt, sowie
spätere hie und da Lücken darin anführen. Die GeschäftStbätig-
keit des Gerichts ergiebt sich als eine meist mit ungemeiner Ucber-
ladung im Kampf begriffene, so daß außer dem ordentlichen
Verhöramt anfangs meist die Richter in die Untersuchungen mit diesem
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sich theilen, später die Verhörämter bis auf 3 außerordentliche
vermehrt werden mußten. Vieles trug auch die Schwerfälligkeit des

Verfahrens häusig bei, so daß im Jahr >847 daS Obergericht sich

bei der plötzlichen Vermehrung von Brandkällen im Kanton per.
anlaßt sah, auf Abkürzungen in der Untersuchung und Vermehrung
der Naschheit bei Einleitung des Verfahrens hinzuwirken.

Vorschläge an die mitgetheilten Tafeln anzuknüpfen, wäre hier
uni so weniger am Orte, als das Sysiem der Berichterstattung
durch die totale Umwälzung im Strafverfahren völlig ein anderes

geworden ist. Die gegenwärtigen Uebersichten (1853-1855) sind
viel einläßlicher. Allfällige Wünsche, die dabei noch zur Sprache
kommen könnten, sind theilweise schon bei den Nachweisen über die

Bezirksgerichte angebracht worden. Das Wesentlichste ist Vermeidung

aller Verwirrung der Gesichtspunkte und möglichste Einfachheit
bei deren Wahl und Entfaltung. Ueberdieß sollten in den Tabellen
solche nie ganz fehlen, welche der innern Seite der Statistik Rechnung

trügen. Wir zählen dahin die Berechnung der thatsächlichen
Ergebnisse in ihren Verhältnissen untereinander. Erst mit diesen

Verhältnißangaben tritt daS Wunderbare in der Gesetzmäßigkeit
dieser sittlichen Erscheinungen zu Tage. Was ist es, das bewirkte,
daß in Frankreich gegen Personen 1851: 39»; 1852: 3âl; 1853:
328 und 1854: 278 p. IN., gegen Eigenthum aber 1851: 887;
1852: 84»; 1853: 872 und 1854: 724 p. m. Verbrechen
beurtheilt wurden, also die erstern von 3»3 auf 278 fortgehend sielen,
die letzter» von 887 auf 724 ebenso regelmäßig stiegen? Was ist

es, daß von diesen Verbrechen auf Ledige 1851: 55», 1852: 558,
1853: 542 und 1854: 528 p. IN., aus Verheirathete 1851: :!»8;
1852: 384; 1853: 488; 1854: 425 z,. m. und ans Verwitwete
I85I- 51, 1852:58, 1853: 58 und 1854: 55 ,1. IN. gefallen sind?
Diese Rückbezichung der Thatsachen auf Grundgesetze ist eS erst,

waS diesen Uebersichten ihr Interesse verleiht und diese trockenen

Zahlengruppen zu sittlichen Thatsachen erhebt. ES ist nun gewiß,
daß diese Arbeit in einem kleinern Gebiet jährlich zu wiederholen
vielleicht nicht nöthig ist, für sie aber die Elemente zusammenzustellen

ist von Wichtigkeit und in wiederkehrenden Abschnitten die

Ergebnisse mitzutheilen, würde das Interesse an diesen merkwürdigen

Erscheinungen wecken. Nicht minder merkwürdig ist die

Gesetzmäßigkeit in Beziehung auf Untersuchung, deren Gang und
Ergebnisse; das Verhältniß der Freisprechungen zu der Rückfälligkeit,
der .Freisprechungen zu Vcrurthcilnngen, der Verurtheilungen zu

Geschlecht, Alter, Herkunft, Beruf, — der Zahl der Fälle zu der

Zahl der Bcthciligten, nach den verschiedenen Verbrechen.

3. Das Obergericht
Die Leistungen des ObergerichteS von Zürich überschaut die fünfte

Tabelle. Sie trennt dieselben nach zwei Hauptrichtungen, und zwar
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1. die Spruchthätigkeit neben den ersten Instanzen l. Civilthätigkeit
2. Strasthätigkeir (hinsichtlich der Sprüche deS CriminalgerichtS
und der Bezirksgerichte) Z RecurSentscheide (gegenüber allen
Instanzen) und sodann ll. die mehr administrativen Verfügungen,
welche dem Obergericht vorbehalten sind.

In Betreff der Spruchthätigkeit in Strafsachen sind noch mehrere

Rachweise in den Berichten vorhanden, als hier verwendet;
sie stnd unbenutzt geblieben, weil stc nicht durch alle Jahrgänge
oder wenigstens nicht überall in gleicher Gestalt (zuweilen
ausgeschieden, zuweilen in andern Zahlen versteckt) wiederkehren, zuweilen
auch, weil ste für steh allein, ohne durchgängige Vergleichung mit
den andern Instanzen werthloS stnd. So die Trennung der Civil-
und Strafsachen nach der Gattung der betreffenden Rechte oder der

einzelnen Verbrechen. Die Fragen, welche im Strasrechr jetzt allein
beantwortet erscheinen, stnd folgende: 1. Wie viele Appellationen
(ältere und diefijährige) lagen vor: s. vom Criminalgericht, l». vom
Bezirksgericht?") 2. Wie viele wurden durch Urtheil erledigt (die
klebrigen wurden durch Abstand oder Zurückweisung erledigt)? Z. Wie
viele deS StaatSanwaltS und wie viele der Angeschuldigten wurden
als begründet, wie viele unbegründet erfunden? Die Ergcbniffe in
diesen Rücksichten stnd für sich allein schon nicht unwichtig. —
Hinsichtlich der RecurSthätigkeit ist zu bemerken, daß die spätern Uebersichten

begründete, theilwcise und ganz unbegründete unterschieden,
die frühern aber nur begründete und unbegründete, wobei natürlich
die Frage bleibt, wohin früher die theilw eise unbegründeten
gezählt worden sein mögen. ES wird uns mitgetheilt, daß solche ohne
Zweifel zu den begründeten sielen und danach haben wir denn auch
unsere Tabellen festgestellt. Umgekehrt haben wir in der
administrativen Abtheilung bei den Rehabilitationen die ganz und die

vorläufig zurückgewiesenen zusammengeordnct.
Wenn nun auch schon aus diesen Ueberstchrcn die überaus

umfassende Thätigkeit des Obergerichtcs erhellt, so ist doch das Bild,
das ste geben, ein ganz ungenügendes, wenn man damit die mehr
verborgene, auS den Jahresberichten sonst sich ergebende Wirksamkeit

vergleicht, die in den nach allen Seiten hin gewendeten Arbeiten
(Mahnungen, Weisungen, Anleitungen, Reglementcn, auch
Untersuchungen und Prüfungen der mannigfaltigsten Art) sich ausbreiten
und so sehr auch dabei vielleicht noch Manches ungeordnet bleiben

mag, so empfängt man davon den Eindruck von seltenem Ernst und
Nachdruck in Behandlung und Ueberwachung des NechrSwcsenS.
Manche derselben finden fich in der Gesetzsammlung abgedruckt; wir

") Die großen Ziffern rühren wohl theilweise daher, daß in
manchen Fällen StaalSanwalt und Angeschuldigte gleichzeitig ap-
pellirten.
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erinnern bier nnr beispielsweise an einige der umfassender»: über
die Behandlung von Concurssachen (liijS), Geschäftsordnung für
die Schuldbetrcibungsbeamtungen (ltîi2), über die Prüfung der

Geschäftsagenten über die Ausführung des neuen Schul-
dentriebgcsetzes (löSl), über das Verfahren beim Eintritt von Ge-

schreiungen (ins.?)/ über Veränderungen mehrerer Bestimmungen
durch Einführung des neuen Civilgesetzcs (IKS4). Manche weniger
umfassende, aber nicht minder wichtige Verordnungen enthält die

Monatschronik und Schaubergs Zeitschrift. —
Außer dieser Aufsteht über die Gerichte, das Notariat, die

Advocatur und die Schuldbetreibung hat das Obcrgericht noch die

Aufgabe der Prüfung des gesammten Rechnungswesens sämmtlicher
Gerichte und Notariate des Kantons.

Eine wesentliche Erleichterung ist ihm nun durch die neue

Organisation des Strafverfahrens und die Aufhebung des Criminal-
gerichts geworden, indem nun nur noch die correctionelle Gerichts-
barkcit der Bezirksgerichte von Strafsachen ihm unterstellt ist.

Man wird stch wundern, daß diese ganze Arbeitslast nur unter
2 (jährlich im Amt wechselnde) Präsidenten und » Mitglieder
vertheilt ist, denen 19 Ersahmänner beigeordnet sind. Dagegen wird
man stch den Nachdruck um so leichter erklären, den diese Behörde
auf rasche und möglichst vereinfachte Verhandlung des Rechts von
Anfang an gelegt hat, und es grenzt völlig an das Unglaubliche,
wenn in den ersten Jahresberichten wiederholt wird, daß von Auf.
uabme einer Sache auf das GeschäftSverzeichniß bis zur Entscheidung

durchschnittlich mehr nicht als -i Wochen verflossen seien.

ES läßt stch dieß nur einigermaßen erklären, wenn einmal alle Last
der Aufsicht und Recursthätigkeit, wenn wir nicht irren, der Justiz-
commisston allein oblag, und daß zur Vorbereitung der Geschälte
immer specielle Referenten bestellt sind, welche ihre Schlußanträge
mit einläßlicher Morivirung dem Tribunal fertig vorlegen. Dieß
hindert freilich nicht gewissenhafte Berathung im Plenum. Durch
die neue Organisation von N!Z2 ist nun diese ganze Organisation
umgestaltet und eine Criminal- und Civilabthcilung aufgestellt. Die
letztere besteht aus 9 Mitgliedern unter Leitung des im Amte
befindliche» Präsidenten. Vier Mitglieder mit dem nicht im Amte
befindlichen Präsidenten bilden die Criminalabtbeilung. Diese
beurtheilt lctztinstanzlich alle Beschwerden über das Verfahren in
Strafsachen bei den ersten Instanzen, alle Beschwerden betreffend die

Führung der Voruntersuchung in Strafsachen, die an das Schwurgericht

gehören (mir Ausnahme der Streitigkeiten über die Zuläßig-
keil einer Untersuchung), alle Berufungen betreffend bczirksgcricht-
liche Erkenntnisse, die Gesuche um Strafumwandluug wegen
Wohlverhaltens. Die Civilabthcilung beurtheilt dagegen alle Geschäfte
der nicht streitigen Gerichtsbarkeit und letztinstanzlich alle Beru-
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fungen und Beschwerden, betreffend das Verfahren und die Erkenntnisse

der Bezirksgerichte und des BezirkSgerichtsprästdenten in Civil-
sachcn, ausgenommen verniögcnSrcchtliche Streitigkeiten über einen

Hauprwcrth von Fr. 20000. Plenarsitzungen sind sehr selten.
Dieselben betreffen die Fälle, welche die Competenze» der Abtheilungen
übersteigen und allfällige Conflicte. Dieses Plenum beantwortet
auch Fragen betreffend zweifelhafte Rechtsgrundsätze, welche ihm
von seinen Abtheilungen oder von wenigstens zwei Mitgliedern
derselben vorgelegt werden — eine Art Fortsetzung des alten Zug-
Verfahrens.

Unter der Oberaufstcht deö Obergcrichts steht das Notariat (die
sog. Landschreibereien) der Rechtstrieb und die Advocatur. Da
diese Hülfsorganisationen aber leider ohne UeberstchtStabcllen für
ihre Thätigkeit geblieben stnd, so geben ste uns keine Veranlassung
zu einläßlicher Darstellung. Die erstere Einrichtung berührt die

(höchst ungenügende) Tabelle, welche die Zahl der durchgeführten
Concurse (inbcgriffen diejenigen, deren AuSgang Nachlaßverträge
waren) zusammenstellt. Denn die Notariate besorgen die in ihrem
Amiskreise ausgebrochencn Concurse unter Leitung des
Bezirksgerichts, in dessen Kreise ste ihrem größern Theile nach liegen.

K. Das Vormundschaftswcsen.
Dasselbe fällt zunächst nicht der Justiz anheim, soweit nicht

der Bevogtigungsproceß vor den Gerichten verhandelt wird, sondern
der BezirkSverwaltung, daher auch die hier auSgehobenen Nachweise

in den Negicrungsberichten zu finden stnd. Dieselben erklären
steh in ihrer Gesammtheit von selbst; dagegen finden steh in den

Zahlen, die in dem Jabresfortgang der einzelnen Spalten dieser
Tabelle steh folgen, so ungewöhnliche Sprünge, daß man ste leicht
für Fehler zu halten geneigt wäre. (Minderjährige von Bülach
»«45 und I«4Z; Kranke bei Zürich IN.,« und »NS», bei Meilen
»«4», »«49, I»S0; Verschwender bei Zürich »»SU und »»ZI.)
Dieß scheint aber doch nicht geschehen zu dürfen. Was die große
Differenz bei den Kranken und Verschwendern von Zürich zwischen
»»so »nd i»s» betrifft, so rührt der große Unterschied wohl
daher, daß die freiwillig Bevogtigten, für welche keine besondere
Rubrik vorhanden ist, »»ZV noch den Kranken, l«S» den
Verschwendern beigezählt wurden. Andere Sprünge mögen wohl etwa
daher kommen, daß strengere Controle eintrat, Minderjährige ohne
Vermögen auch nominell unter Vormundschaft gestellt wurden. —

Leider fehlen die genauern Nachweise von i»Z9 in den gedruckten
Berichten.



124

LZZZsZDZZZAKAZZxZZIZsZZZ«
Zürich.

DZZZDZWßWWZZ^ZZIMZZD^
ZZZàLÌZZ^Z^TZZALÂ^ZsZNZ^x S

Knonau
ìAffoltern)

àN — L-ZL^Ll^^L^KêÂ^sZZ^êZâN ^
ZsÂ?!^8àLî^Zx^LNZZZ^ZLîZZZZ ^

Horgcn.

DêDêDsDsZ-DZZZrì^^^ZIêDZs «

L^L5VZTLZD^L8DZLàZ^^ZWZ ^
Ü)!e:!cn.

ZWZZZLLWZ^?W5ZZWWW «

Z^LZDLDZsDxL^LZLriDZLZZZZ?
HlNN?cil.

LRIDIIZDàTKZàâ^îsDIIRsD^Z «

D^à888^D^^DZLZZZZZZZZVLZ^
Ufter.

sK^VDZZÂZDZàZZZ^DZ^^ZZZZ^
kZSTDDZ^ÄÄZssßZZ^KZLsZ^e?

Pfàfsikon

^VZZVZZZNtzKZsi^ZsZZKZßKZI fi

WLIZDsDZLZDLsLsDDIsZIZL^ Winlcr-
thnr.

LZAÂZALZAZZsSZZZsZKKZàêL ^ Andelfin^
gen.

§ì«â ^ ^^ ^ ^
V^Z^W^DWZZDWZvVZD^Zk8 «

Bülach.

DNLKIDDDDÄÄÄ^DYs^KLxZZDLfi
ZsWZZ^Z^ZeZWZZWLVZ^, «

berq.88^88VàZZZt;Zx!ZLLTLîsL8LîZL!â s

D D D A ^ ^ A ^ ^ D ^ s D â ê Z ê â A ^ L ^ ^
Summa.

WWWWWWWZMWZUW
ZWWZWWWWZWZWWW Tvtal.



125

« si

A
Z ZZZ^ZZZZ^^ZZZZZZZZZZZZZ^

si Z?.'Z^!ZKSH?!ZSS?î8îZ!s?sZSsHhîS
â N-
A

L si

!^- A ^ov^s<^^ov?5?^c^OMc^<>T?t?sM<??^0l0»8^cscx)?'?

S5

si A?»!ZD?ZA!ZZKHZZZKZZZZLl?Z^!?Z
-Z N- ZK?ZZ^-Z^ZZZNAsZZZZ2mZsi?s

j^S ZKZZD^BZKZZZ^ZZSD^SD^ZSZ
«

A ^^K^ZKZZiZZZZ^K^ZZZ'^ZZZÄZ
N- Ä

N mZ^K^x?KRZZx?^ZKHZK^^Z-Z?KZ
A !^ZKZZZLZZ?i2^^ZZZBZKZZW^^
î-S KDK^Z^ZKsZZ?>mAÄK^?^ZZ^ZZ
si

Z N-

-S-
î^

s

si

N- !2^^UZK^??KZ^ZFAZZZZZ!ZAZZ;Z
î^

si

N- MZ^2L??!^ZZZZZASZZZK?Z8»^
'S-

àS

-Z
si

S D N- ?ZZZ'.8Z^LKZ?K^s?ZKZ^L?KZ!Z
^ R

si

N-

î^
î>5 ?O ^-s'

Zeitschrift f. schweiz, Recht V> 2, (3) 10



426 127

3. Thätigkeit îl' Bezirksgerichte.

I. Civilthätigkeit darunter Ehesachen Patenutât, 2. Strafthätigkeit.
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l»5S 404 653 64 145 143 175 161 182 151 116 134 132 38 6 21 14 11 17 14 27 10 17 66 5 33 17 23 11 12 22 15 14 4 446 63 113 81 61 88 30 116 31 123 126 3520
I11S4 427 761 83 145 151 117 140 133 214 123 170 245 46 6 25 14 7 13 13 24 12 15 40 10 16 13 21 16 15 17 32 16 11 450 53 136 77 88 88 72 142 63 121 102 3752
I8S3 444 608 33 151 182 206 207 245 217 131 173 177 65 9 20 16 16 10 17 24 14 15 31 12 24 25 4» 20 28 52 33 32 18 350 39 125 84 70 32 73 141 8» 120 97 3667
IS5S 417 406 61 81 126 186 113 202 111 96 133 142 50 5 32 18 14 15 18 18 12 13 33 15 26 23 22 24 25 18 3l 16 18 403 53 163 86 71 118 81 102 85 14» 160 3588
ISSl 424 547 73 148 123 158 133 185 203 70 202 161 55 7 24 14 27 17 17 20 33 12 63 17 27 27 16 22 42 27 28 22 10 528 70 144 36 75 131 86 166 33 160 136 4282
I»S« 462 670 132 134 145 201 144 211 263 102 281 174 93 8 24 29 15 1» 14 23 20 25 33 17 25 38 16 25 27 23 15 15 >2 420 31 161 86 74 113 78 133 35 168 201 4745
l»49 436 627 157 104 183 130 192 111 262 148 235 176 71 15 21 21 6 11 14 30 12 20 82 22 25 35 17 28 32 47 10 24 16 532 85 129 114 106 145 103 230 110 142 161 4816
I»4» 532 88» 101 33 231 272 210 124 317 31 264 232 66 7 17 12 12 13 >8 30 18 1» 77 21 20 28 13 20 15 55 26 22 17 436 83 33 82 122 117 37 235 80 151 153 5006
»«»7 507 755 54 110 110 183 34 200 217 112 167 108 38 7 20 16 3 11 11 18 3 11 53 12 11 21 23 14 23 41 1» 23 18 500 77 135 33 147 156 123 243 98 162 170 4437
IM« 523 557 56 97 124 176 85 138 227 65 138 151 54 14 20 23 16 12 18 24 8 12 47 13 26 13 17 24 13 35 27 31 12 500 65 123 30 83 134 101 193 107 128 151 4032
I»äZ 541 814 73 144 128 181 106 128 306 75 166 141 46 7 13 14 3 8 3 26 15 13 38 21 28 32 7 22 33 34 30 57 10 478 72 31 74 74 101 78 135 73 127 102 4228
I«4-i 602 716 119 168 155 231 89 121 321 125 167 130 46 6 23 14 23 6 23 17 3 12 28 15 27 32 23 16 25 38 32 32 10 505 62 91 30 110 116 73 201 81 143 156 4437
l«4Z 57Z 753 61 144 120 221 123 35 261 70 187 123 34 13 26 — 12 12 27 11 14 II 43 3 34 — 31 13 23 33.33 42 24 418 43 36 117 85 104 70 175 74 111 163 4093
IMS 557 535 76 ,50 151 203 15» 32 274 65 129 120 43 13 14 17 14 10 13 24 13 13 27 24 16 17 31 17 25 18 13 22 7 481 43 103 114 83 92 105 173 63 13» 143 3361
IMI 585 744 157 80 181 207 130 101 210 87 135 113 54 20 32 21 23 14 21 23 12 13 5V 13 26 20 28 16 30 4429 22 18 365 63 99 103 86 103 120 131 113 121 134 4243
1840 612 534 76 61 132 216 11» 143 181 104 144 118 54 7 28 26 10 15 22 30 11 15 37 21 17 2l! 30 14 34 38 29 9 7 429 41 133 86 88 86 142 166 76 76 127 3760
!»»!> 610 463 38 68 38 166 113 136 213 57 140 125 36 4 26 13 11 12 18 21 14 23 32 13 2» 1727 14 16 29 29 11 14 530 41 105 35 53 84 87 165 76 88 150 3587
I»Z« 606 550 62 54 138 148 142 132 159 68 118442 49 10 15 21 10 11 14 28 16 12 46 15 13 20 24 21 25 44 13 16 14 415 63 51 106 42 57 75 180 87 69 133 3447
1837 571 466 84 66 133 231 128 139 204 60 116 63 44 4» 14 15 17 15 9 95 15 16 53 13 11 16 42 17 32 — 31 18 13 364 67 90 131 39 47 75 212 70 110 161 3603
I83S 578 238 64 43 143 183 33 103 135 69 96 93 54 17 30 18 22 13 17 21 8 15 l 43 7 13 2243 26 17 30 26 22 3 46« 45 83 112 67 49 100 205 104.108 92 3325!
I83S 6ZZ 304 52 60 146 163 83 66 237 50 127 53 58 19 31 27 25 15 22 27 15 18 54 21 27 31 43 35 16 42 33 2V 21 350 53 30 165 142 123 74 280 105 144 131 3611!
1834 636 250 54 60 112 123 108 41 141 65 99 74 42 18 29 24 20 27 44 21 24 37 12 25 2l!33 16 12 35 18 41 6 426 73 88 144 106 123 79 193^123 113 171 3233
1833 635 303 58 44 103 138 36 39 101 68 121 109 54 24 15 24 28 22 5» 54 17 12 >

38 18 24 17!37 22 15 15 26 30 7 318 84 69 146 101 83 74 312 141,134 284 3553
I83S 670 168 66 57 31 137 100 84 38 40 93 76 31 27 20 18 16 15 35 23 12 41 23 15 1227 3 12 25 13 36 14 353 54 53 76 57 73 65 213 31^136 147 2735
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Verbrechen.

î Bestechung. ^ ^
Verletzung der Amtspflicht.

Falsches Zeugniß. ^ ^ ^ n^ m n -r -2 ^ ^ ^ ^
Bankerottbctrug.

Betrug tausgezcichneterl.

Eigenthumsbeschädigung. -ou oa - «7N> - ^
Brandstiftung.

Unterschlagung.

Dicbstahl.

Naub und Erpressung. r-040dSk>»0.s^00c004^!«^»04-^'-^l0c»«)0»V01-^ — 04 ^ ^ ^
Verläumdung, vorsätzliche. 04 0404^ 01 -

Entführung.

Menschenraub. Gefangcnhalten.

Nöthigung. - - ^ 04 04-^
FahrlässigkeitSvcrletzung. — ^^- 040400-^ .^ — - - - -

Zwcikampsverletzung.

Vorsätzliche Körperverletzung.

Aussetzung. 00?0?004(X)00-000 00»0 -54 > - - ^ ' - -

Abtreibung. ^ ^ c0 ^ ^
Verheimlichte Niederkunft. .04-^00 00^^^^ - 00 00 04 00 — c0

Kindermord. 01 ^ 04 — - -04-^ 0400 ^
Rauferei und fahrlässig! Tödtung. ^^.00.-0cOLO«)c->.0^.0045-.000^ .00 0-

Todschlag. 00^ 00 00-'1'0S--<^-^-^04 - 04 01 00 - -?->

Gemeingefährliche Vergiftung. 05

Mord. -?5^04'?-«-^>«0400 00 04 04 ^04-»'-^0400 « 0»

Verführung.

Oeffentliches Aergerniß. ^z^04^- .00 00-^04^00 04 ^
Ehebruch. ' "^^0^00^
Naturwidrigkeit. 04 04-^^^ .00^-00,0 04 04^-^-04 --00 04^
Blutschande. 00 00 « » - 04 - .04 « >0

Schändung. ^ ^ <7^ ^ <7^

Rothzucht.

Urkundenfälschung. <ra^.^-or-u>n!cu?a->!^cu —— ^,-u - ^
Sonstige Münzvcrgehcn.

Münzfälschung.

Selbsthülfc. ^ ^ ^ ' — 04

Eingrenzungs» od. VerweisngSbruch. ^040004«) ^,0^-0404^-04 - 04 04 - - ' ' ^ ^
Aufreizng. zu Aufruhr od. Widcrstd.

Ungehorsam gegen amil. Vcrfügngn.

Aufruhr. ^

2. Proceduren.

Ij. neu an Hand
genommen.

s. überhaupt. ZA-
1. Sitzungen. ^?ZÄZZZ05ZZZÄZZz^ZZZ ZA-
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